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Bauverhandlungstermine: 
 

22. Juli 2024 

28. August 2024 

Gemeinsamer Mittagstisch 
 

Im Juli findet kein gemeinsamer 

Mittagstisch statt.  

 

Die nächsten Termine für den 

gemeinsamen Mittagstisch am 

Mittwoch im GH Koblmüller:  

 

Mittwoch, 7. August 2024  

Mittwoch, 21. August 2024 

REINIGUNGSKRAFT IN DER VOLKSSCHULE  
 

Die Gemeinde Kirchberg ob der Donau sucht ab Oktober 2024 

eine Reinigungskraft in der Volksschule (Teilzeit - 20 Std). 

 

Wer Interesse an dieser Tätigkeit hat, kann sich jederzeit unver-

bindlich am Gemeindeamt 07282/4601 informieren.  

Sommerurlaub  

Dr. Sonja Posch  
 

26. Juli - 2. August 2024  

26. - 30. August 2024 

Gebührenbremse – Gutschrift Müllabfuhrgebühr 
 

Zur weiteren Abfederung von Inflation und Teuerung hat der 

Bund Ende 2023 einen einmaligen Zweckzuschuss 

(„Gebührenbremse“) an die Bundesländer beschlossen. Insge-

samt werden damit 150 Millionen Euro auf alle österreichischen 

Gemeinden verteilt. Die OÖ. Landesregierung hat dazu eine 

Richtlinie für den Verteilungsvorgang an die Gemeinden und für 

die Verwendung der Mittel durch die Gemeinden erlassen. Für 

die Gemeinde Kirchberg ob der Donau errechnet sich ein Zu-

schuss von € 17.744,-. 

 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21. Juni 2024 be-

schlossen, die Mittel für eine Teilgutschrift bei der Müllgebühr zu 

verwenden und die Fördermittel aliquot zur entrichteten Gebühr 

(Stichtag 1. Juni 2024) auf alle Gebührenpflichtigen aufzuteilen. 

Dies erfolgt im Zuge der nächsten Gebührenvorschreibung. Für 

eine normale Haushaltstonne (80-Liter) errechnet sich beispiel-

weise ein Betrag von € 39,88. 

Wir wünschen allen SchülerInnen schöne Ferien 
und allen GemeindebürgerInnen einen schönen  
erholsamen Sommer.  



 

 

AMTSBLATT 
der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach 

 

Verordnung  
der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach betreffend Schutz vor Waldbränden 

(Waldbrandschutz-Verordnung 2024 – Bezirk Rohrbach)  

Auf Grund des § 41 Abs. 1 Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440/1975 in der Fassung des Bun-

desgesetzes BGBl. I Nr. 144/2023, wird verordnet:  

§ 1  

Schutzmaßnahmen  

(1) In den Waldgebieten aller Gemeinden des Bezirkes Rohrbach sowie in deren Gefähr-

dungsbereichen ist jedes Anzünden von Feuer und das Rauchen verboten.  

(2) Ein Gefährdungsbereich ist überall dort gegeben, wo die Bodendecke oder die 

Windverhältnisse das Übergreifen eines Bodenfeuers oder eines Feuers durch Fun-

kenflug in den benachbarten Wald begünstigen. Der Gefährdungsbereich erstreckt 

sich zumindest über einen 20 m breiten Streifen außerhalb des Waldrandes.  

§ 2  

Bekanntmachung dieses Verbots  

Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer dürfen dieses Verbot in geeigneter Weise er-

sichtlich machen (§ 41 Abs. 3 Forstgesetz 1975).  

§ 3  

Strafbestimmungen  

Übertretungen des § 1 werden nach § 174 Abs. 1 lit. a Z 17 Forstgesetz 1975 mit Geldstra-

fe bis zu 7.270,00 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen bestraft. Bei Vorliegen 

besonders erschwerender Umstände können die beiden Strafen nebeneinander verhängt 

werden.  

§ 4  

Schlussbestimmungen  

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung im Amtsblatt der Bezirks-

hauptmannschaft Rohrbach in Kraft und mit Ablauf des 31. Oktober 2024 außer Kraft.  
 

Der Bezirkshauptmann 

Mag. Valentin Pühringer 

Verkauf von ASZ Inventar 
 

Durch die Schließungen der ASZ Sarleinsbach und St. Veit 

werden einige Artikel veräußert. 

 

Unter anderem werden mehrere Metallkippbehälter 0,7m³ 

auf Rädern zum Preis von € 45 pro Stk. verkauft.  

Zustand gebraucht.  

 

Weiters verkaufen wir 3 E-Hubwagen, 4 Aufstiegshilfen,  

2 Stück 600 kg Waagen sowie eine Ballenpresse.  

 

Bei Fragen oder Interesse wenden Sie sich bitte an den 

BAV Rohrbach, Hr. Hannes Sonnleitner 07289/6925 14. 



 

 

alle Personen über 60 Jahren 

 
 
 
 
 
 
 

Wir wandern! 
 

Die Gemeinde Kirchberg lädt                                                          am 

Mittwoch, den 10. Juli 2024 
herzlich ein. 

 

Treffpunkt 13:30 Uhr am Ortsplatz 
 

Die Wanderung wird von Seniorenbund und Pensionistenverband organisiert.  
 

Für das leibliche Wohl wird wieder bestens  
gesorgt mit Bratwürsteln und Gegrilltem vom 
heimischen Wild (die Kosten dafür übernimmt 
die Gemeinde).  
Seniorenbund und Pensionistenverband  
bieten Kuchen, Kaffee und sonstige Getränke  
zu günstigen Preisen an. 
 

Ab ca. 15:00 Uhr sind auch alle Nichtwanderer zum anschließenden  
gemütlichen Beisammensein im Wikingerhof im Gasthaus Koblmüller eingela-
den. 
 

Als Wanderrouten stehen eine kurze und eine lange Strecke zur Auswahl. 
 

Die Veranstaltung findet nur bei Schönwetter statt! 
 

Auch Nichtmitglieder der Seniorenorganisationen sind zu dieser Veranstaltung 
sehr herzlich eingeladen! 
 

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer und einen gemütlichen Nachmittag. 
 
 
Bürgermeister Obfrau des Seniorenbundes Obmann des Pensionistenverbandes 
Franz Hofer eh Maria Mugrauer eh  ubert Hofer eh 



 

 



 

 



 

 


